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l. Allgemeines
Die Stadionordnung im Fussball6tadion Bergholz fifldet ihre Grundlage und Durchsetzungskraft im
Hausrecht, in privat- sowie öffentlichrechtlichen Bestirnmungen. Des Weiteren stülzt sie sich auf die
Richtlinien und Bestimmungen der SFL und folgl den Beslimmungen def FIFA, der UEFA und des SFV.

2. Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Stadionordnung Bergholz erstreckt sich auf das Fussballstadion, welches das
ganze umzäunte Areal umfasst.

3. Zugolassonor Personenkrei6

3.1 Zuhittsberechtigt zum Fussballstadion Sergholz sind Personen, die eine gültige Eintitskarte oder
einen anderen BerechtigungsaLrsweis besitzen Mit dem Erwerb der Eintrittskarte und/oder dem Betrelen
des Fussballstadion akzeptiert jede Person die Stadionordnung in allen Punkten.

3.2 Selbst wenn sie im Besitze einer güftigen Eintrittskarte sind, haben Personen, die mit einem
Sladionverbot belegt sind oder unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss slehen, keine Zutritts- und
Aufenthaltsberechtigung im Fussballstadion Bergholz.

4. Eingangskontrolle; ldentifi kationspflicht

4.1 Jede Person untezieht sich der Eintdttskontrclle des Kontroll- und Ordnungsdienstes. Sie ist beim
Betreten des Fussballstadion verpflichtet, dem Kontroll- und Ordnungsdienst ihfe Eintritlskarte oder ihren
Berechtigungsausweis vo.zuweisen und zur Uberprüfung auszuhändigen. Dies gilt beim Zutritt und
während der gesamten Veranstaltung. 8ei Weigerung ist der KontrolF und Ordnungsdienst berechtigt, den
Zuhittzum Fussballstadion Bergholz zu verwehren, resp. die Person aus dem Stadion zu weisen.

4.2 Der Kontroll- und Ordnungsdienst isl berechtigt, Personen - auch mit Einsatz technischef Hilfsmi{el-
daraufhin zu untersuchen, ob sie aufgrund von Alkohol- und/oder Drogeneinfluss oder wegen Mitführens
von Waffen oder von (feueF)gefährlichen Sachen ein Sicherheitsrisiko darslellen. Der Kont.oll- und
Ordnungsdienst jsl berechtigt, Bekleidungsstücke und mitgeführte Behältnisse zu durchsuchen.

5. Verhalten im Stadion

5.1Alle Personen, die des Fussballstadion Bergholz betreten, haben sich so zu verhalten, dass keine
andere Person im Stadion geschädigt, geftihrdet oder - mehr als nach den Umständen unvermeidbar -
behindert oder belästigt wird. Sie haben wäh€nd ihrer Anwesenheit im Stadion die Anweisungen des
Kontroll- und Ordnungsdienstes, des Stadionsprcchers und der Polizei zu befolgen.

s.2Alle Personen, die das Stadion betreten, müssen den ihnen zugewiesenen und den auf der
Eintrittskarte ausgewiesenen PlaZ / ausgewiesene Tribüne einnehmen und auf dem Weg dorthin die
daf ür vorgesehenen Zugänge benulzen.

5.3 Aus Sicherheitsgründen und zur Abwehr von Gefahren sind die Besucher verpflichtet, auf Anweisung
des Kontroll und Ordnungsdienstes oder der Polizei andere PläCe als die auf ihrer Eintrittskarte
vermerkten - auch in anderen Sektoren - einzunehmen.

5.4 Alle Auf- und Abgänge, Treppen und Rettungswege sind uneingeschränkt und jedeeeit lrei zu halten

6. Veöotene Gegenstände und Verhaltensweisen

6.1 Das Mitführen folgender Gegenstände ist im Stiadjon untersagt:
Waffen oder Waffenähnliche Gegenstände (Schusswaffen, Messer, Schlagringe, Baseballschläger, etc.);
- Pyrotechnische Artikel (bengalische Fackeln, Knallkörper, Rauchpulver, Petarden, etc.);
- Gasspr{lhflaschen, Pfefferspray, ätzende oder färbende Substanzen, Druckbehälter mit gesundheits-
schädigenden Gas€n{ausgenommen handelsübliche Feuer:euge);
- Utensilien, die als Wurfgegenstände veMendetwerden können;
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- Dosen, Glas- und PET-Flaschen, Tetra-Packungen;
- Behällnisse, die aus zeöfechlichem oder splitterndem Material hergestelit sind;
- Laserpointer;
- Megaphone (ausser mit vorhandener Bewilligung);
- Videokameras und P@fi-Photoausrüstungen;
- Rassistisches, fremdenfeindliches, radikales, sexistisches oder politisches Propagandamaterial;
- Transparente, Spruchbänder, etc. mit persönlichkeils- oder ehrverletzenden Aufschriften;
- Tiere;
- Kofer, Sporltaschen, grosse Rucksäcke, grosse Taschen (Taschen bis zu einer Gösse von 25x25x25
cm sind erlaubt).

6.2 Des Weiteren gelten die Richllinien des Komitees SFL bekeffend unerlaubtem Milf0hren von
Gegenständen beim Zutritt zu den Stadien der Clubs derSwiss Football League.

6.3 gesuchern des Fussballstadion ist es untersagt,
- das Soielfeld zu betreten:
- Gegenstände aufs Spielfeld zu werfen;
- Feuerzu machen, FeueNerkskörper, Leuchtkörper, Rauchpulver, Rauchbomb€n oder andere
pyrotechnische Artikel abzubrennen oder abzuschiessen;
- rassistische, fremdenfeindliche, radikale, sexistische, politische und persönlichkeib- oder ehrverletzende
Parolen und Embleme zu äussern oder zu veöreiten;
- D@gen zu konsumieren; sich an streitigen Auseinandersetzungen zu beteiligen, sich aggressivzu
verhalten oderandere Personen zu beleidigen, zu provozieren und/odefzu verletzen; Sauten und
Einrichtungen, insbesondere Fassaden, Zäune, Mauem, Urnfriedungen der Spielfläche, Absperrungen,
Kamera-Podeste, etc- zu besteigen oder zu übersteigen;
- sich gegenüber Spiele.n, Schiedsrichtern, Funktionären oder Kontroll und Ordnungsdiensten unflälig zu
verhalten;
- bau liche Anlagen, Einrichtungen oder Wege zu besprayen oderzu beschriften, zu bemalen, zu bekleb€n
oder zu zerstören;
- sich in Bereichen, die nicht zum Publikumsbereich zählen, aulzuhalteni
- ausserhalb der Toiletten die Notdurftzu verrichten, ode.
- injederanderen Weise duroh das eigene Verhalten die Sichelheit im Fussballstadion und den
ordnungsgemässen Ablauf der Veranstaltung zu g€fährden oder zu beeinträchtigen.

7. Fahnen

7.1 Zugelassen sind Fahnen mit einer hohlen Kunststoffstange (2.8. KIR Rohre) bis 600 cm Länge.
Gössere Fahnen bed0rfen einer vorgängigen Bewilligung des Veranstalters.

7.2 Nicht zugelassen sind Fahnenstangen aus Holz und Metall. Grossflächige Spruch- und
Propagandabänder sowie grössere Mengen Papier bedürfen einer vorgängigen Bewilligung des
Veranstalleß.

8. Ahndung und Zuwiderhandlungen

8-1 Werden die Verhaltenspflichten dieser Stadionordnung - insb. Ziffern 5, 6 und 7 - verlelzt, kann die
fehlbare Person mit den in Zifter I vorgesehenen Sanktionen (Wegweisung, Stadionveöot,
Umtriebsenlschädigung lnd/oder St€fanzeige) belegt werden, wobei in jedem Fall
Schadenersatzfordetungen auf dem Rechtsweg vo$ehalten bleiben.

8.2 Jede Zuwiderhandlung gegen die Stadionordnung und insb. jede sicherheitsgefährdende
Verhaltensweise berechtigt den Ordnungs- und Kontrolldienst, die fehlba.e Peßon aus dem Stadion zu

8.3 Pe.sonen, welche durch ihrVerhallen diese Stadionordnung verlezen oder anderweitig die Sicherheit
im Stadion geehrden, können mit einem Stadionveüotfiir das Fussbal'stadio Bergholz belegtwerden.

8.4 Die relevanten Informationen zum Sachverhalt, einschliesslich der Dalen zur Person. die im Rahmen
der Ahndung einer Zuwiderhandlung gegen die Stadionordnung gesammelt werden, werden den
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zuständigen Behörden zur Einleitung einer Slrafuntersuchung und
SFV zur Festlegung geeigneter l\rassnahmen, namentlich
Stadionverbols, zur Verfügung gestellt.
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den zuständigen Gremien der SFUdes
zur Verhängung eines nataonalen

8.51m Falle der Ve.hängung eines Stadionverbots wird dem oder den Fehlbaren in jedem Fall eine
pauschale Umtriebsentschädigung als pauschale Entschädigung fÜr die Ermittlung des Sachvedalts und
den administrativen Aufwand in Höhe von bis zu CHF 500.00 gestellt. SchadenelsaEforderungen auf dem
Rechtsweg bleiben vorbehalten.

8.6 Bussen und/oder anderweitige Ansprüche, die infolge eines Verstosses gegen die Stadionodnung
oder wegen anderweitigem Fehlverhalten von Besuchem gegen den Veranstalter verhängt werclen,
können aufden oder die Fehlbaren abgewälzt werden.

8.7 Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten werden grundsätzlich in jedem FallzurAnzeige gebracht.

9. Ton- und Bildaufnahmen

9.1 Jede Person, die das Fussballstadion Bergholz betritt, anerkennt, dass es eine öffentliche
Veranstaltung ist und erklärt sich damit einverstanden, dass von ihr kostenlos Ton- und Bildaufnahmen
gemacht werden, von denen mittels direktem oder zeitverseEtem Video-Display direkt oder zeitversetzt
von einer Übealragung odea einer anderen Transmission oder Aufzeichnung oder Fotos oder anderer
gegenwärtiger und/odef zukünfliger l\redientechnologien kostenlos Gebrauch gemacht wefden kann. Den
Besuchern ist auch bewusst und sie sind damit einverstanden. dass aus Gründen der Sicheüeit aller und
zur Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen die Stadionordnung und Geselzesverleu ungen im
Fussballstadion Videoauf nahmen der Zuschauef bereiche gemacht werden.

9.2Jede Person, die das Fussballstadion Bergholz betritt, anerkennt, dass sie Ton- und/oder
Bildaukeiöhnungen und/odef Beschreibungen des Stadions oder des Spiels, sowie der Ergebnisse
und/oder Statistiken des Spiels nu. zum Privatgebrauch machen und/oder übertragen kann. Aufjeden Fall
ist es untersagt, über das Internet, Radio, Femsehen oder andere gegenwärtige und/oder zukünftige
Medientechnologien Ton- und/oder Bildmatefial, Beschreibungen, Ergebnisse und/oder Statistiken des
Spiels ganz oder teilweise zu übertragen oder andere Personen bei der Durchführung solcher Aktivitäten
zu unterstÜuen.

1o. Schlusabestimmung

10.1 Diese Stadionordnlng trilt per Mäz 2009 in Kraft.

10.2Die Sladionordnung wird in ih.er aktuellen Fassung in angemessener Weise den Besuchem
zugänglich gemacht (Publikation auf der Homepage des Vefanstalters, Anschläge im Fussballstadion
Bergholz.

Wl, im Febtuar 2009
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